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Arbeitsschutzausschuss effektiv nutzen: Leitfaden für sichere Betriebe
Eine Sitzung des Arbeitsschutzausschusses (ASA) dient dem Austausch und der Beratung über Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz im Betrieb, um Risiken zu minimieren, Unfälle zu verhindern und die Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern. Dabei werden aktuelle Probleme wie Unfälle, Gefährdungen und neue Arbeitsverfahren besprochen, Maßnahmen geplant und deren Umsetzung überwacht, um kontinuierlich einen sicheren und ungestörten Betriebsablauf zu gewährleisten. Ziel ist eine umfassende Perspektive – medizinisch, technisch, organisatorisch, praktisch – auf alle Aspekte des Arbeitsschutzes im Betrieb.

	Checkliste: Sitzung des Arbeitsschutzausschusses

	Prüfpunkt
	Einordnung
	Anforderung
	Erledigt
	Bemerkungen

	

Teilnehmer festlegen
	

Gesetzlich vorgeschrieben
	· Arbeitgeber
· Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa)
· Betriebsarzt (BA)
· Sicherheitsbeauftragte (SiBe)
· Betriebsrat
· Personalrat
	☐
	

	

Teilnehmer festlegen
	

Ergänzend / 
bei Bedarf
	· Schwerbehindertenvertretung 
(§ 178 Abs. 4 SGB IX)
· Externe Fachleute (z. B. Brandschutz-, Gefahrstoffbeauftragte)
· Führungskräfte (z. B. Abteilungsleiter)
· Vertreter der Berufsgenossenschaft
	☐
	

	
Hinweis Teilnehmer
	
Organisation
	· Teilnahme der Sicherheitsbeauftragten kann je nach Betriebsgröße variieren
· Rotation oder Vertretung ist üblich
	☐
	

	
Sitzungsturnus
	
Terminierung
	· Mindestens einmal vierteljährlich bei Betrieben ab 20 Mitarbeitenden
· kürzere Intervalle möglich
	☐
	

	
Protokoll & Einladung
	
Dokumentation
	· Rechtzeitige Einladung zur ASA-Sitzung
· Protokollierung der Themen
· Bereitstellung des Protokolls für alle Beteiligten
	☐
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